
SACHLICHE UND ZEITLICHE GLIEDERUNG DER BERUFSAUSBILDUNG

Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin
in der Fassung vom 16. Oktober 2017
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Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

Ausbildungsbetrieb: ..................................................................................................................

Verantwortliche/r
Ausbilder/in: ..................................................................................................................

Auszubildende/r: ..................................................................................................................

Ausbildungsberuf: Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverord­
nung in der Fassung vom 16. Oktober 2017 ist auf den folgenden Seiten niedergelegt.

Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Gesellenprüfung des/der Auszu­
bildenden ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.

Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des/
der Auszubildenden bleiben vorbehalten.

 
Auszubildende/r: ..................................................

Unterschrift

Gesetzliche/r Vertreter/in
des/der Auszubildenden: ...........................................................

Unterschrift

........................................................................
Datum

............................................................................................
Firmenstempel/Unterschrift



Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen im

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
 
(§ 3 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbeson­
dere Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil­
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbil­
denden Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung
 
zu vermitteln

2 Organisation des
 
Ausbildungsbetriebes
 
(§ 3 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 
erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie 
Angebot, Beschaffung, Absatz und Verwaltung 
erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs­
rechtlichen Organe des ausbildenden Betriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der
 
Arbeit (§ 3 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü­
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden; Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbekämp­
fung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 3 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas­
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, 
insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil­
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt­
schutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden
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19. bis 36. 
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1 2 3 4 5

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt­
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer 
umweltschonenden Entsorgung zuführen

5 Kontrollieren, Warten und 
Pflegen der Fahrzeuge
 
(§ 3 Nr. 5)

a) Funktionsweise der Fahrzeuge, insbesondere 
Motor, Kraftübertragung, Fahrwerk, Aufbau, 
mechanische elektrische, pneumatische und 
hydraulische Systeme, erklären

b) Betriebsanleitungen anwenden

c) Verkehrssicherheit beurteilen, insbesondere durch 
Sichtkontrolle bei Aufbau und Rädern, Motor und 
Kraftübertragungselementen, Beschilderung, 
Zubehör, Sicherungs- und Sicherheitsmitteln

d) Fahrzeuge und Zubehör warten und pflegen

e) Betriebsstoffe kontrollieren, wechseln, auffüllen 
und der Entsorgung zuführen

17

f) Dichtheit der Systeme sowie Funktionsfähigkeit 
von elektrischen Anlagen, Kontrolleinrichtungen 
und Bremsanlagen prüfen

g) Übernahme- und Abfahrtkontrolle durchführen

h) Arbeitsplatz ergonomisch einrichten

i) Fehler und Mängel feststellen, beschreiben und 
Maßnahmen zu deren Beseitigung ergreifen

15

6 Vorbereiten und Durch­
führen der Beförderung
 
(§ 3 Nr. 6)

a) Fahrzeuge und Hilfsmittel dem Verwendungszweck 
zuordnen

b) An- und Aufbauteile anbringen und abnehmen
6

c) transportspezifische Skizzen anfertigen

d) Transportgut oder Gepäck abnehmen, nach Art 
und Menge sowie hinsichtlich offener Mängel 
prüfen; bei Beanstandungen Maßnahmen einleiten

e) Fahrgastsicherheit feststellen oder Fahrzeugbela­
dung und Ladesicherung unter Berücksichtigung 
der Gewichtsverteilung und Höchstladung planen 
und durchführen

f) ergonomische Arbeitsweise anwenden

g) Fahrzeug- und Beförderungspapiere auf Gültigkeit 
und Vollständigkeit prüfen

h) Beförderung sicher und wirtschaftlich durchführen 
und Maßnahmen bei besonderen Vorkommnissen 
ergreifen

20
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1. bis 18. 
Monat

19. bis 36. 
Monat

1 2 3 4 5

7 Verkehrssicherheit, 
Führen von Fahrzeugen 
auf öffentlichen Straßen
 
(§ 3 Nr. 7)

a) Einfluss physikalischer und fahrtechnischer Para­
meter auf die Verkehrssicherheit beurteilen

b) Fahrverhalten entsprechend den Gefahrenquellen 
im Straßenverkehr ausrichten

c) Kontrollinstrumente ablesen und bedienen, Infor­
mationen auswerten und Maßnahmen ergreifen

d) Faktoren, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, 
beachten

e) Fahrzeugkombination und Sattelkraftfahrzeug der 
Klasse CE mit einer Mindestlänge von 16 m oder 
Fahrzeuge der Klasse D mit einer Mindestlänge von 
11,80 m auf öffentlichen Straßen innerhalb und 
außerhalb geschlossener Ortschaften sicher und 
wirtschaftlich führen

22

8 Rechtsvorschriften im 
Straßenverkehr
 
(§ 3 Nr. 8)

a) Sozialvorschriften einhalten 6*)

b) verkehrsspezifische Rechtsvorschriften im Inland 
und in den Ziel- und Durchfahrtsländern einhalten

c) beförderungsspezifische Vorschriften einhalten
11*)

9 Kundenorientiertes 
Verhalten
 
(§ 3 Nr. 9)

a) Gespräche situationsbezogen führen

b) fremdsprachige Fachbegriffe anwenden
6

c) Kommunikationsformen situationsbezogen 
anwenden

d) Möglichkeiten der Konfliktregelung anwenden

e) betriebliche Erfordernisse und Kundenwünsche in 
Einklang bringen, dabei Belange mobilitätseinge­
schränkter Fahrgäste, insbesondere von 
Menschen mit Behinderungen, berücksichtigen

6

10 Verhalten nach Unfällen 
und Zwischenfällen
 
(§ 3 Nr. 10)

a) Unfallstelle, Gefahrenstelle und Fahrzeuge 
absichern

b) Maßnahmen der ersten Hilfe leisten

c) frei werdende Stoffe hinsichtlich der Umweltgefähr­
dung und Sicherheit beurteilen sowie Maßnahmen 
ergreifen

d) Unfälle und Zwischenfälle melden, insbesondere 
Angaben zu Verletzten, Schäden und Gefahren 
machen

e) Spuren sichern, Unfallskizze und Unfallbericht 
anfertigen

6

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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11 Betriebliche Planung
 
und Logistik
 
(§ 3 Nr. 11)

a) Funktion des Betriebes in der logistischen Kette 
beachten

b) Arbeitsaufträge unter Beachtung betrieblicher 
Vorgaben in Arbeitsschritte umsetzen

c) Straßenkarten, Straßenpläne sowie digitale 
Systeme anwenden

d) Informations- und Kommunikationstechniken 
anwenden

e) Informationen für die Fahrtenplanung beschaffen 
und auswerten

f) Termine planen und abstimmen

g) Einsatz von Personal und Sachmitteln planen

h) Fahrten unter wirtschaftlichen Aspekten planen 
und organisieren

25

12 Beförderungsbezogene 
Kostenrechnung und 
Vertragsabwicklung
 
(§ 3 Nr. 12)

a) Einflussfaktoren von Betriebskosten der Fahrzeuge 
berücksichtigen

b) formalisierte Beförderungsverträge abschließen

c) Abrechnungen durchführen

d) erbrachte Leistungen dokumentieren

12

13 Qualitätssichernde 
Maßnahmen
 
(§ 3 Nr. 13)

a) Ziele, Aufgaben und Bedeutung qualitäts-
sichernder Maßnahmen anhand betrieblicher 
Beispiele erläutern

b) qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen 
Arbeitsbereich ausführen, insbesondere zur konti­
nuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgängen im 
eigenen Arbeitsbereich beitragen

4*)

*) Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................

wbv Publikation
ein Geschäftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG

Gesamtherstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld

Telefon: 05 21/9 11 01-15 · Fax: 05 21/9 11 01-19

E-Mail: service@wbv.de
Website: wbv.de/berufenet

7

mailto:service@wbv.de
https://wbv.de/berufenet

	Anlage (zu § 4 Abs. 1)

	d25e556: Off
	d25e558: Off
	d25e560: Off
	d25e562: Off
	d25e564: Off
	d25e590: Off
	d25e592: Off
	d25e594: Off
	d25e596: Off
	d25e611: Off
	d25e613: Off
	d25e615: Off
	d25e617: Off
	d25e634: Off
	d25e636: Off
	d25e638: Off
	d25e640: Off
	d25e655: Off
	d25e657: Off
	d25e659: Off
	d25e661: Off
	d25e663: Off
	d25e673: Off
	d25e675: Off
	d25e677: Off
	d25e679: Off
	d25e699: Off
	d25e701: Off
	d25e711: Off
	d25e713: Off
	d25e715: Off
	d25e717: Off
	d25e719: Off
	d25e721: Off
	d25e741: Off
	d25e743: Off
	d25e745: Off
	d25e747: Off
	d25e749: Off
	d25e773: Off
	d25e787: Off
	d25e789: Off
	d25e812: Off
	d25e814: Off
	d25e824: Off
	d25e826: Off
	d25e828: Off
	d25e848: Off
	d25e850: Off
	d25e852: Off
	d25e854: Off
	d25e856: Off
	d25e878: Off
	d25e880: Off
	d25e882: Off
	d25e884: Off
	d25e886: Off
	d25e888: Off
	d25e890: Off
	d25e892: Off
	d25e912: Off
	d25e914: Off
	d25e916: Off
	d25e918: Off
	d25e938: Off
	d25e944: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


